
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1955/1/19 3Ob862/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1955

Norm

ZPO §4

Rechtssatz

Im Antrag auf Ermächtigung zur Klagserhebung ist auch der Antrag auf Bestellung eines curator ad actum und

Erteilung der Prozeßermächtigung an diesen zu erblicken.
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